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Entscheidungsdatum 

08.02.2024 

Geschäftszahl 

Ra 2022/02/0001 

Rechtssatz 

Von der "Umstellung" des Kombinationskraftwagens auf eine Verwendung zur vorwiegenden 
Beförderung von Gütern ist dann auszugehen, wenn zur Tatzeit hinter der ersten Sitzreihe eine für die 
Aufnahme von Gütern bestimmte fest und unbewegliche Ladefläche hergestellt worden ist. 
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